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 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 28.10.1993

Norm

ASVG §86 Abs3

ASVG §506 Abs2

Rechtssatz

Bei Anträgen auf die Begünstigung nach § 503 ASVG beginnt die Leistung ohne Rücksicht auf den Tag der späteren

Antragstellung mit dem Ablauf des Monates, in dem der Versicherungsfall eingetreten und die

Leistungsvoraussetzungen erfüllt sind. Die allgemeine Regelung des § 86 Abs 3 ASVG findet keine Anwendung.
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